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Erlaubnisfreie Schreckschuss-, Signal- und Reizstoffwaffen, die mit dem Zulassungszeichen 
 
 
 
 
 
 
 
nach der Beschussverordnung versehen sind, können ab Vollendung des 18. Lebensjahres 
ohne waffenrechtliche Erlaubnis erworben werden. 
Bitte beachten Sie auch, dass Gas- und Schreckschusswaffen, die kein PTB-Zeichen haben, 
stets der Erlaubnispficht als echte Waffe unterliegen.  
 
Zudem sind Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen, welche bei einer 
Inaugenscheinnahme durch Polizei- oder Waffenbehörden nicht als solche erkennbar sind, als 
scharfe Schusswaffen zu behandeln. Hinweise hierfür sind z. B. eine unvollständige 
Kennzeichnung sowie das Fehlen eines eindeutigen Prüfzeichens einer zuständigen Stelle. 
Eine unvollständige Kennzeichnung ist anzunehmen, wenn die SRS-Waffe nicht über die 
Kennzeichnung mit 

• dem Namen, der Firma oder der eingetragenen (und angezeigten) Marke des 
Herstellers / Inverkehrbringers der Schusswaffe, 

• der Bezeichnung der Munition, 
• der Typenbezeichnung und 
• einem Zulassungszeichen einer zuständigen Stelle eines EU-Mitgliedstaates verfügt. 

 
Aus diesem Grund sollte bereits beim Erwerb einer Schreckschuss-, Reizstoff- und 
Signalwaffe darauf geachtet werden, dass diese über eine vollständige Kennzeichnung 
verfügt. Eine Liste der von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) zugelassenen 
Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen findet man auf der Website der PTB.  
 
Ein Führen dieser Waffen im Sinne des Waffengesetzes erfordert außerhalb des „befriedeten 
Besitztums" (eigene Wohnung oder eigenes Haus, eigenes Geschäft/eigene Firma, eigenes 
abgegrenztes Grundstück) seit dem 01.04.2003 einen Kleinen Waffenschein. 
 
Der Kleine Waffenschein gilt nur in Deutschland. 
 
 

Aufbewahrung und Transport: 
Der Besitz und auch der Transport (in einem verschlossenen Behältnis, nicht geladen) sind 
erlaubnisfrei.  
 
Jedoch sollte beachtet werden, dass Munition immer getrennt von der Waffe transportiert und 
aufbewahrt werden muss. Schreckschuss-, Signal- und Reizstoffwaffen sind mindestens in 
einem festen, abgeschlossenen Behältnis aufzubewahren, sodass sie nicht abhandenkommen 
können und Dritte keinen Zugriff haben. 
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Rechte und Pflichten: 
Es muss zusätzlich zum Kleinen Waffenschein immer ein Reisepass oder ein Personalausweis 
mit sich geführt werden. 
 
Das Schießen mit diesen Waffen ist nur in Fällen der Notwehr oder der Nothilfe erlaubt. 
Jedoch erlaubt nicht jede vermeintlich bedrohliche Situation eine Notwehr oder Nothilfe mittels 
Schussabgabe, da hier immer die Verhältnismäßigkeit gewahrt sein muss. Diese Abwägung ist 
in diesen Situationen kaum objektiv möglich. In der Folge kann gegen die eigene Person 
wegen einer Straftat ermittelt werden. Daher sollten stets deeskalierende Maßnahmen, durch 
Schreie/Hilferufe auf sich aufmerksam machen sowie das Entfernen von der 
Bedrohungssituation dem Einsatz einer Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffe 
vorgezogen werden. 
 
An Silvester – wie auch das ganze Jahr über – ist das Schießen außerhalb des eigenen 
befriedeten Besitztums verboten. Wenn pyrotechnische Munition etc. vom eigenen 
Grundstück abgeschossen werden soll, muss sichergestellt sein, dass diese das Grundstück 
nicht verlassen kann.  
 
Außerdem dürfen diese Waffen nicht bei öffentlichen Veranstaltungen geführt werden. 
Hierunter fallen unter anderem Volksfeste, Sportveranstaltungen, Messen, Ausstellungen, 
Märkte, Theater-, Kino-, Konzert- und Diskothekenbesuche und sonstige öffentliche 
Veranstaltungen, auch wenn für die Teilnahme ein Eintrittsgeld zu entrichten ist. 
 
Verstöße können als Ordnungswidrigkeiten mit Geldbußen bis zu 10.000,00 Euro geahndet 
werden. 
 

Potentielle Selbstgefährdung: 
Durch das Tragen und Benutzen solcher Waffen kann es möglicherweise zu einer Gefährdung 
der eigenen Person kommen, da andere Personen diese Waffen oftmals nicht von echten 
unterscheiden können.  
So wirken Schreckschuss-, Signal- und Reizstoffwaffen auch für die Polizei zum Teil 
täuschend echt, weshalb in einer Gefahrensituationen die Polizeibeamt*innen von ihren 
scharfen Schusswaffen Gebrauch machen könnten und Sie (tödlich) verletzen können. 
Aufgrund der Verunsicherung der Bevölkerung im Hinblick auf Waffen ist das „zur Schau 
stellen" der Waffen zu unterlassen! 

 

 


